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alisierung verschoben bezw. veränderten sich die Aufgaben

schwerpunkte der DorfVerwaltung.

Erst der verlorene Weltkrieg und die Gründung der Republik
Deutschland im Jahr 1918 brachte das "Allgemeine Wahl

recht", auch für die Frauen.
Für die Zusammensetzung der Dorf-(Gemeinde-)Verwaltungen
wurden in geheimer Wahl, aus den von den politischen Par

teien aufgestellten Bewerberen, Gemeindevertreter für eine
bestimmte Zeit (Legislaturperiode) gewählt, die dann wie

derum den Bürgermeister als Verwaltungschef wählten. Ende
der zwanziger Anfang der dreißiger Jahre hatten die Dorf
gemeinde-Verwaltungen mit dem Niedergang der Wirtschaft

und damit verbundenen ständig steigenden Arbeitslosigkeit
mit der sich daraus ergebenden zunehmenden Notlage in der

Bevölkerung zu kämpfen.

Eine ab 3o. Januar 1935 gültige "Gemeindeordnung" regelte
im Sinne nationalsozialistischer Weltanschauung die gemeind
liche Selbstverwaltung neu. Es wurde grundlegend bestimmt:
1. ) Die Zusammenarbeit der Gemeinden mit Partei und Staat

2. ) Die Durchführung des Führerprinzips
5.) Der Wegfall von Wahlen und Abstimmungen
Das bedeutete im Einzelnen u. a.

Leiter des Dorfes ist der für das Amt bestimmte Bürgermeister,

 er wird vertreten durch die Beigeordneten, beratend und roit-

bestimmend sind die Gemeindevertreter.

Nach 194-5 * hem Ende des 2. Weltkrieges, entstand das Bun

desland Hessen in der Bundesrepublik Deutschland (BRD),
Maßgebend für den Aufbau und die Aufgaben der Dorf-(Gemein

de-) Verwaltung ist die "Hessische GemeindeOrdnung" mit den,
von Zeit zu Zeit erfolgten gesetzlichen Ergänzungen bezw.

Neufassungen.
Der Wahlmodus zur Wahl der Gemeindeparlamente ist im Grund

prinzip der gleiche wie in der Zeit von 19^9 bis 1935 • Die

Wahlzeit (Legislaturperiode) beträgt vier Jahre.

Die Greben in Sandershausen in der Zeit von l63o bis 1856

und die Bürgermeister einschl. Gemeinderat/Gemeindeausschuß

bezw. Beigeordnete/Gemeindevertreter in der Zeit von 1837
bis 1972 sind in der "Chronik von Sandershausen ,Band 1 "

zusammengestellt•

Bis zum Jahr 1925 war das Dienstzimmer des Bürgermeister's,

soweit nachweisbar, in seiner Wohnung bezw, seinem Hause und

auch die Gemeindekasse befand sich in der Wohnung bezw. dem
Hause des Gemeinde-Gelderhebers oder auch Gemeinde-Rechners.

Ab 1926 war die Gemeindeverwaltung und das Standesamt und

ab 1927 auch die Gemeindekasse im Hause Kirchgasse Nr. 1
einem heute noch vorhandenen Fachwerkhaus. Dieses Haus hat

eine wechselvolle Geschichte, so war es schon Gemeinde-Armen

haus (als solches wohl auch gebaut), Krankenstube und teil

weise Spritzenhaus. Im Jahre 1956 zog die Gemeindeverwal
tung in ein neu erbautes Bürgermeisteramt an der Hannover

schen Straße um. Das Gebäude hatte anfangs die Bezeichnung

Hannoversche Straße 25 1/2 und wurde später zur Hannover
schen Straße 79 • In diesem Gebäude war die Gemeindeverwal

tung bis zum Zusammenschluß mit der Gemeinde Heiligenrode
zur Gemeinde Niestetal.


